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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung eines beheizbaren Rohrs

(57) Zusammenfassung: Ein beheizbares Leitungsrohr, das
beispielsweise als SCR-Leitung eingesetzt werden kann,
wird mit Hilfe eines Verfahrens hergestellt, das folgende
Schritte enthält:
a) Ein zweischichtiges Rohr mit einer elektrisch isolierenden
Innenschicht und einer ersten elektrisch leitfähigen Schicht
wird extrudiert,
b) mindestens zwei Stromleiter werden um die erste elek-
trisch leitfähige Schicht gewickelt,
c) optional wird die erste elektrisch leitfähige Schicht mit den
aufgewickelten Stromleitern erhitzt, so dass sie an der Ober-
fläche erweicht und die Stromleiter eingedrückt und einge-
bunden werden,
d) eine zweite Schicht aus einer elektrisch leitfähigen Form-
masse wird durch Extrusion aufgebracht, wobei die Dicke
dieser Schicht 0,1 bis 1,5 mm beträgt,
e) eine äußere Ummantelung aus einem elektrisch isolieren-
den Kunststoffmaterial wird aufgebracht.
Das Leitungsrohr weist den Vorteil auf, dass ein Abfallen der
Heizleistung über die Lebensdauer hinweg wirkungsvoll un-
terbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
ein Verfahren zur Herstellung eines beheizbaren
Rohres zur Aufbewahrung oder Beförderung eines zu
beheizenden flüssigen oder gasförmigen Mediums,
bei dem mindestens zwei Stromleiter als Elektroden
in eine Schicht aus einer elektrisch leitfähigen Form-
masse eingebettet sind.

[0002] Beim Transport flüssiger oder gasförmiger
Medien durch ein Rohr ergibt sich häufig die Notwen-
digkeit, die Temperatur des Mediums oberhalb einer
bestimmten Mindesttemperatur zu halten. Derartige
Rohre sind üblicherweise aus Kunststoffmaterialien
aufgebaut; sie müssen auf eine Weise beheizt wer-
den können, die zum einen an das Medium als auch
zum anderen an das Rohrmaterial angepasst ist. Bei-
spiele hierfür sind Leitungen für Dieselkraftstoff, bei
denen ein Ausflocken von Paraffinbestandteilen bei
winterlichen Temperaturen verhindert werden muss,
Leitungen für Brennstoffzellensysteme sowie SCR-
Leitungen.

[0003] Dieselfahrzeuge besitzen einen Katalysator,
der mit Hilfe einer wässrigen Harnstofflösung mittels
selektiver katalytischer Reduktion („selective cataly-
tic reduction“; SCR) die Entstickung der Abgase be-
wirkt, um die Stickoxidemissionen zu senken. Die ver-
wendete wässrige Harnstofflösung, von der Indus-
trie einheitlich mit AdBlue® bezeichnet, friert aller-
dings bei Temperaturen von –11 °C und darunter ein.
Bei diesen Temperaturen ist daher der Transport der
Harnstofflösung vom Vorratsbehälter zum Katalysa-
tor nicht mehr gewährleistet; damit ist auch eine Ent-
stickung des Abgases nicht mehr möglich. Um auch
bei tiefen Temperaturen das Einfrieren des AdBlue®

zu verhindern, müssen die Leitungen beheizbar sein
und innerhalb eines Zeitraums von ca. 10 Minuten ein
Auftauen des AdBlue® sicherstellen.

[0004] Es gibt verschiedene Möglichkeiten, derarti-
ge Leitungen zu erwärmen. Häufig werden derzeit
normale Widerstandsheizungen um das Fluidrohr ge-
wickelt (WO 2009/052849). Das ist allerdings störan-
fällig; zudem muss der Widerstand der Drahtwicklung
der Leitungslänge und den Einbau- und Umgebungs-
bedingungen angepasst werden.

[0005] Eine elegante Möglichkeit, eine derartige Lei-
tung zu beheizen, wird in der WO 2006/097765, der
WO 2006/090182, der DE 39 00 821 C1 sowie der
EP 0 306 638 A1 beschrieben. Es handelt sich hier
jeweils um ein Mehrschichtrohr, in dem zwei Leiter
vorhanden sind, die längs des Rohres verlaufen und
um 180° versetzt zueinander in einer leitfähigen Po-
lymerschicht eingebettet sind. Aufgrund des Strom-
flusses von einem Leiter zum anderen erfolgt die Er-
wärmung in der leitfähigen Schicht. Diese Anordnung
hat gegenüber der einfachen Widerstandheizung er-

hebliche technische und wirtschaftliche Vorteile. Da-
bei ist aber die direkte Einbettung der Leiter in das
Kunststoffmaterial und damit der elektrische Kontakt
zwischen Matrix und Leiter erforderlich. Allerdings ist
das exakte Einbringen der Litze oder des Drahtes
in diese Schicht sehr schwierig und wird mit kleine-
ren Durchmessern problematischer. Zudem weisen
derartige Leitungen eine verschlechterte Biegsamkeit
auf. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich beim
Thermoformen, beim Verlegen der Leitung z. B. in ei-
nem Fahrzeug bei engen Biegeradien (Biegebelas-
tung), beim mehrfachen Einfrieren und Wiederauf-
tauen (Tieftemperaturverformung) und beim längeren
Gebrauch der Kontakt der leitfähigen Formmasse zu
den Leitern verändert. Damit ändert sich der Elektro-
nenübergang vom Draht oder der Litze zur leitfähigen
Formmasse, was natürlich einen negativen Einfluss
auf die Aufheizfähigkeit der Leitung hat.

[0006] Eine bessere Biegsamkeit der Leitung erhält
man bei spiraliger Wicklung der Elektroden. In der
EP 0 312 204 A2 wird eine beheizbare Leitung offen-
bart, bei der zwei Elektroden spiralig um das Rohr
gewickelt und in eine elektrisch leitende Schicht ein-
gebettet sind. Die Einbettung wird dadurch erzeugt,
dass die Elektroden zuerst mit der leitfähigen Form-
masse beschichtet werden; anschließend werden sie
um das Innenrohr gewickelt und dann über einen
Querspritzkopf mit der leitfähigen Formmasse um-
mantelt. Auf diese Weise wird der Kontaktwiderstand
zwischen den Elektroden und der leitfähigen Schicht
minimiert. Allerdings ist das Verfahren der Einbet-
tung aufwendig. Für die Beschichtung der Elektroden
wird eine leichtfließende leitfähige Formmasse benö-
tigt, während die Formmasse für die Ummantelung
als relativ dicke Schicht aufgetragen werden muss.
Die EP 0 312 204 A2 sieht vor, dass die Oberfläche
der leitfähigen Ummantelungsschicht eine glatte Zy-
linderform hat; auch die dortigen Abbildungen zeigen,
dass sich die Leiterdrähte nicht nach außen abdrü-
cken.

[0007] Es stellte sich die Aufgabe, die Nachteile des
Standes der Technik zu vermeiden und insbesonde-
re ein Leitungsrohr zur Verfügung zu stellen, bei dem
einerseits eine gute und dauerhafte Anbindung zwi-
schen den Elektroden und der elektrisch leitfähigen
Polymermatrix mit daraus resultierendem geringem
Kontaktwiderstand vorliegt und andererseits die Lage
der Elektroden leicht detektierbar ist, damit sie an den
gewünschten Stellen über eine Kupplung kontaktiert
und mit Strom beaufschlagt werden können.

[0008] Diese Aufgabe wurde durch ein Verfahren zur
Herstellung eines beheizbaren Leitungsrohres ge-
löst, das folgende Schritte enthält:
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a) Ein zweischichtiges Rohr mit einer elektrisch
isolierenden Innenschicht und einer ersten elek-
trisch leitfähigen Schicht wird extrudiert,
b) mindestens zwei Stromleiter als Elektroden
werden um die erste elektrisch leitfähige Schicht
spiralig gewickelt,
c) die erste elektrisch leitfähige Schicht mit den
aufgewickelten Stromleitern wird optional erhitzt,
so dass sie an der Oberfläche erweicht und die
Stromleiter eingedrückt und eingebunden werden,
d) eine zweite Schicht aus einer elektrisch leit-
fähigen Formmasse wird durch Extrusion aufge-
bracht, wobei die Dicke dieser Schicht 0,1 bis 1,
5 mm, vorzugsweise 0,2 bis 1 mm und besonders
bevorzugt 0,2 bis 0,8 mm beträgt,
e) eine äußere Ummantelung aus einem elek-
trisch isolierenden Kunststoffmaterial wird aufge-
bracht.

[0009] Durch die Einbettung der Stromleiter zwi-
schen den beiden elektrisch leitfähigen Schichten
wird der elektrische Kontaktwiderstand verringert.

[0010] Der Außendurchmesser sowie die Wandstär-
ke sind grundsätzlich keinen Beschränkungen unter-
worfen; sie richten sich alleine nach dem Anwen-
dungszweck. Generell sind jedoch Außendurchmes-
ser im Bereich von 2,5 bis 50 mm, vorzugsweise von
3 bis 30 mm und besonders bevorzugt von 4 bis 25
mm bevorzugt, während die Wandstärken vorzugs-
weise im Bereich von 0,8 bis 4 mm, besonders be-
vorzugt im Bereich von 1 bis 3 mm und insbeson-
dere bevorzugt im Bereich von 1 bis 2,5 mm liegen.
Hierbei werden die Wellenberge, die von den sich
nach außen durchdrückenden Stromleitern herrüh-
ren, nicht berücksichtigt. Beispielhafte Ausführungen,
jeweils ausgedrückt in Außendurchmesser × Wand-
stärke, sind:

– Für SCR-Leitungen: 3 mm × 1 mm, 4 mm × 1
mm, 5 mm × 1 mm, 8 mm × 1 mm oder 12 mm
× 1,5 mm;
– für Dieselleitungen: 6 mm × 1 mm, 8 mm × 1 mm,
10 mm × 1,5 mm oder 25 mm × 2,5 mm;
– Leitungen für die Gaszuführung von Brennstoff-
zellen in Fahrzeugen: 4 mm × 1 mm, 5 mm × 1
mm, 8 mm × 1 mm, 10 mm × 1 mm oder 12 mm
× 1,5 mm.

[0011] Bei diesen beispielhaften Ausführungen sind
aber auch alle Zwischenbereiche genauso möglich;
somit sind die gesamten Bereiche offenbart.

[0012] Die Wandstärke und der Außendurchmesser
kann bei Ausführungsformen, bei denen die äußere
Ummantelung zur thermischen Isolierung geschäumt
ist, im Einzelfall auch höher liegen. In solchen Fällen
kann die Wandstärke durchaus bis etwa 15 mm be-
tragen.

[0013] Die elektrisch isolierende Innenschicht ist im
einfachsten Ausführungsfall einschichtig. Sie kann
aber auch mehrschichtig sein und dann aus meh-
reren Subschichten wie beispielsweise aus einer
innersten Subschicht und einer Haftvermittler-Sub-
schicht bestehen. Es sind jedoch auch Ausführungs-
formen mit noch mehr Subschichten möglich, bei-
spielsweise mit einer innersten Subschicht, einer
Haftvermittler-Subschicht, einer Subschicht, die als
Sperrschicht gegen das zu befördernde Medium oder
Komponenten hiervon fungiert, und einer Haftvermitt-
lerschicht zur Anbindung an die erste elektrisch leit-
fähige Schicht.

[0014] Die isolierende Innenschicht besitzt vorzugs-
weise eine Dicke von 0,1 bis 1,5 mm, besonders be-
vorzugt von 0,1 bis 1 mm und insbesondere bevor-
zugt von 0,15 bis 0,5 mm. Dies schließt auch die Aus-
führungsform ein, bei der die isolierende Innenschicht
aus mehreren Subschichten besteht.

[0015] Das im Schritt a) extrudierte zweischichtige
Rohr mit einer elektrisch isolierenden Innenschicht
und einer ersten elektrisch leitfähigen Schicht wird
vorzugsweise in einem einzigen Verfahrensschritt
durch Coextrusion hergestellt. Es ist jedoch auch
möglich, zuerst ein Rohr zu extrudieren, das nur aus
der elektrisch isolierenden Innenschicht besteht, und
auf dieses dann die elektrisch leitfähige Schicht auf-
zubringen, beispielsweise mittels eines Querspritz-
kopfes.

[0016] Die als Elektroden eingesetzten Stromleiter
sind beispielsweise Drähte, Litzen oder Bänder. Sie
können aus jedem ausreichend leitfähigen und aus-
reichend beständigen Metall bestehen, beispielswei-
se aus Kupfer, Silber oder Aluminium. Sie können
medienresistent beschichtet sein, vorzugsweise mit
Zinn oder Nickel. Im Betrieb werden die Elektro-
den unterschiedlich gepolt; die Potentialdifferenz zwi-
schen den Elektroden führt dann zu einem Stromfluss
durch die beiden elektrisch leitfähigen Schichten, wo-
bei Wärme entsteht.

[0017] Die Stromleiter besitzen vorzugsweise eine
Dicke im Bereich von 0,1 bis 2 mm, besonders bevor-
zugt im Bereich von 0,2 bis 1 mm und insbesondere
bevorzugt im Bereich von 0,3 bis 0,8 mm. Bei Strom-
leitern, die keinen kreisrunden Querschnitt besitzen,
etwa bei flachen Litzen oder Bändern, wird hierunter
die geringste Dicke verstanden.

[0018] Die Stromleiter werden unter Vorspannung
aufgewickelt; diese beträgt vorzugsweise mindestens
5 N, besonders bevorzugt mindestens 10 N und ins-
besondere bevorzugt mindestens 15 N. Die Vorspan-
nung führt nicht nur zu einem festen Sitz der Strom-
leiter, sondern bewirkt im optionalen nächsten Schritt
auch, dass die Stromleiter beim Erhitzen der ers-



DE 10 2012 208 020 A1    2013.11.14

4/11

ten elektrisch leitfähigen Schicht in diese eingedrückt
werden.

[0019] Die Stromleiter werden so aufgewickelt, dass
die beiden unterschiedlich gepolten Leiter voneinan-
der einen Abstand vorzugsweise im Bereich von 2 bis
20 mm und besonders bevorzugt im Bereich von 6
bis 16 mm besitzen. Dabei verläuft der Stromfluss in-
nerhalb der elektrisch leitfähigen Schichten bei senk-
rechten Leiterabständen, die kleiner als der halbe
Umfang der leitfähigen Schichten sind, auf direktem
Weg, mit axialen und radialen Anteilen, in senkrech-
ter Richtung zwischen den Stromleitern.

[0020] Zur Fixierung der Stromleiter auf dem Rohr
können entsprechend geeignete Haftvermittler oder
Klebstoffe genutzt werden. Ebenso ist eine mechani-
sche Fixierung durch Fäden oder Bänder möglich.

[0021] Das Erhitzen im optionalen Schritt c) kann
nach jeder geeigneten Methode durchgeführt wer-
den; es kann beispielsweise durch IR-Strahlung,
Hochfrequenz- bzw. Mikrowellenerwärmung, induktiv
oder durch Heißgas erfolgen. In einer bevorzugten
Ausführungsform erfolgt es durch Beflammen; hier-
durch wird zudem die Haftung zwischen erster und
zweiter elektrisch leitfähiger Schicht verbessert. Die
Hitze kann auch beim Aufextrudieren der zweiten
elektrisch leitfähigen Schicht in Form des Wärmein-
halts der Schmelze eingebracht werden; Vorausset-
zung hierfür ist aber, dass die aufgebrachte Schmel-
ze sich auf ausreichend hoher Temperatur befindet,
um ein Erweichen der Oberfläche der ersten elek-
trisch leitfähigen Schicht zu bewirken. In dieser Aus-
führungsform fallen die Verfahrensschritte c) und d)
zusammen.

[0022] Beim Eindrücken und Einbinden der Strom-
leiter wird das Metall des Drahts oder der Litze von
Schmelze umflossen und benetzt. Nach dem Erstar-
ren haftet die Matrix der Formmasse auf dem Me-
tall. Hierdurch wird der elektrische Kontaktwiderstand
noch weiter minimiert.

[0023] Beim Aufbringen der zweiten elektrisch leitfä-
higen Schicht wird die Schmelze vorzugsweise über
einen Querspritzkopf oder mittels Wickelextrusion
aufextrudiert.

[0024] Im Verfahrensschritt e) kann die äußere Um-
mantelung aus einem elektrisch isolierenden Kunst-
stoffmaterial ebenfalls beispielsweise über einen
Querspritzkopf oder im Mehrschichtextrusionsverfah-
ren aufextrudiert werden. Eine Vereinfachung des
Verfahrens kann dadurch erfolgen, dass die zwei-
te Schicht aus einer elektrisch leitfähigen Formmas-
se sowie die äußere Ummantelung zusammen als
Zweischichtverbund aufextrudiert werden. Bei dieser
Ausführungsform fallen die Verfahrensschritte d) und
e) zusammen. Da aber häufig keine formschlüssi-

ge bzw. stoffschlüssige Haftung zwischen der zwei-
ten elektrisch leitfähigen Schicht und der äußeren
Ummantelung benötigt wird, kann alternativ auch ein
glattes Rohr oder ein Wellrohr als äußere Ummante-
lung über das Rohr geschoben werden.

[0025] Das Material der Innenschicht und der beiden
elektrisch leitfähigen Schichten ist eine thermoplas-
tische Formmasse. Die Formmasse kann beispiels-
weise auf Basis von Polyamiden, Polyolefinen, Fluor-
polymeren oder Polyurethan aufgebaut sein. Der Be-
griff „auf Basis von“ drückt hier sowie an anderer Stel-
le aus, dass die Formmasse zu mindestens 40 Gew.-
%, bevorzugt zu mindestens 50 Gew.-% und beson-
ders bevorzugt zu mindestens 60 Gew.-% aus dem
genannten Polymeren besteht.

[0026] Das Polyamid ist herstellbar aus einer Kom-
bination von Diamin und Dicarbonsäure, aus ei-
ner ω-Aminocarbonsäure oder dem entsprechenden
Lactam. Grundsätzlich kann jedes Polyamid verwen-
det werden, beispielsweise PA6 oder PA66. In ei-
ner bevorzugten Ausführungsform enthalten die Mo-
nomereinheiten des Polyamids im Mittel mindestens
8, mindestens 9 bzw. mindestens 10 C-Atome. Bei
Polyamiden, die sich von Gemischen von Lactamen
herleiten, wird hier das arithmetische Mittel betrach-
tet. Bei einer Kombination von Diamin und Dicarbon-
säure muss das arithmetische Mittel der C-Atome
von Diamin und Dicarbonsäure in dieser bevorzugten
Ausführungsform mindestens 8, mindestens 9 bzw.
mindestens 10 betragen. Geeignete Polyamide sind
beispielsweise: PA610 (herstellbar aus Hexamethy-
lendiamin [6 C-Atome] und Sebacinsäure [10 C-Ato-
me], das Mittel der C-Atome in den Monomereinhei-
ten beträgt hier somit 8), PA88 (herstellbar aus Oc-
tamethylendiamin und 1.8-Octandisäure), PA8 (her-
stellbar aus Capryllactam), PA612, PA810, PA108,
PA9, PA613, PA614, PA812, PA128, PA1010, PA
10, PA814, PA148, PA1012, PA11, PA1014, PA1212
und PA12. Die Herstellung der Polyamide ist Stand
der Technik. Selbstverständlich können auch hierauf
basierende Copolyamide eingesetzt werden, wobei
gegebenenfalls auch Monomere wie Caprolactam mit
verwendet werden können.

[0027] Als Polyamid kann vorteilhafterweise auch
ein teilaromatisches Polyamid verwendet werden,
dessen Dicarbonsäureanteil zu 5 bis 100 Mol-% von
aromatischer Dicarbonsäure mit 8 bis 22 C-Atomen
herrührt und das einen Kristallitschmelzpunkt Tm von
mindestens 260 °C, vorzugsweise von mindestens
270 °C und besonders bevorzugt von mindestens
280 °C besitzt. Derartige Polyamide werden üblicher-
weise als PPA bezeichnet. Sie sind herstellbar aus
einer Kombination von Diamin und Dicarbonsäure,
gegebenenfalls unter Zusatz einer ω-Aminocarbon-
säure oder des entsprechenden Lactams. Geeignete
Typen sind beispielsweise PA66/6T, PA6/6T, PA6T/
MPMDT (MPMD steht für 2-Methylpentamethylendia-
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min), PA9T, PA10T, PA11T, PA12T, PA14T sowie
Copolykondensate dieser letzten Typen mit einem
aliphatischen Diamin und einer aliphatischen Dicar-
bonsäure oder mit einer ω-Aminocarbonsäure bzw.
einem Lactam.

[0028] Das Polyamid kann auch ein Polyetheres-
teramid oder ein Polyetheramid sein. Polyetherami-
de sind prinzipiell z. B. aus der DE-OS 30 06 961
bekannt. Sie enthalten als Comonomer ein Poly-
etherdiamin. Geeignete Polyetherdiamine sind durch
Konversion der entsprechenden Polyetherdiole durch
reduktive Aminierung oder Kupplung an Acrylni-
tril mit nachfolgender Hydrierung zugänglich (z. B.
EP-A-0 434 244; EP-A-0 296 852). Sie besitzen in
der Regel eine zahlenmittlere Molmasse von 230 bis
4000; ihr Anteil am Polyetheramid beträgt bevorzugt
5 bis 50 Gew.-%.

[0029] Kommerziell verfügbare Polyetherdiamine
ausgehend von Propylenglykol sind als JEFFAMIN®

D-Typen bei der Fa. Huntsman kommerziell erhält-
lich. Grundsätzlich sind auch Polyetherdiamine aus-
gehend vom 1.4-Butandiol oder 1.3-Butandiol, oder
gemischt aufgebaute Polyetherdiamine, etwa mit sta-
tistischer oder mit blockweiser Verteilung der von den
Diolen herrührenden Einheiten, gut geeignet.

[0030] Ebenso können auch Mischungen verschie-
dener Polyamide, ausreichende Verträglichkeit vor-
ausgesetzt, verwendet werden. Verträgliche Poly-
amidkombinationen sind dem Fachmann bekannt;
beispielsweise seien hier die Kombinationen PA12/
PA1012, PA12/PA1212, PA612/PA12, PA613/PA12,
PA1014/PA12 und PA610/PA12 sowie entsprechen-
de Kombinationen mit PA11 aufgeführt. Im Zweifels-
fall können verträgliche Kombinationen durch Routi-
neversuche ermittelt werden.

[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
eine Mischung aus 30 bis 99 Gew.-%, besonders be-
vorzugt 40 bis 98 Gew.-% und insbesondere bevor-
zugt 50 bis 96 Gew.-% Polyamid im engeren Sinne
sowie 1 bis 70 Gew.-%, besonders bevorzugt 2 bis 60
Gew.-% und insbesondere bevorzugt 4 bis 50 Gew.-
% Polyetheresteramid und/oder Polyetheramid ver-
wendet. Polyetheramide sind hierbei bevorzugt.

[0032] Neben Polyamid kann die Formmasse wei-
tere Komponenten enthalten wie z.B. Schlagzähmo-
difikatoren, andere Thermoplaste, Weichmacher und
andere übliche Zusatzstoffe. Erforderlich ist nur, dass
das Polyamid die Matrix der Formmasse bildet.

[0033] Das Polyolefin kann in erster Linie ein Po-
lyethylen, insbesondere ein Polyethylen hoher Dich-
te (HDPE), oder ein isotaktisches oder syndiotakti-
sches Polypropylen sein. Das Polypropylen kann ein
Homo- oder ein Copolymer sein, beispielsweise mit
Ethylen oder 1-Buten als Comonomer, wobei Ran-

dom- als auch Blockcopolymere eingesetzt werden
können. Darüber hinaus kann das Polypropylen auch
schlagzähmodifiziert sein, beispielsweise dem Stand
der Technik entsprechend mittels Ethylen-Propylen-
Kautschuk (EPM) oder EPDM. Das ebenfalls erfin-
dungsgemäß verwendbare syndiotaktische Polysty-
rol kann auf bekannte Weise durch metallocenkata-
lysierte Polymerisation von Styrol hergestellt werden.

[0034] Das Fluorpolymer kann beispielsweise ein
Polyvinylidenfluorid (PVDF), ein Ethylen- Te-
trafluorethylen-Copolymer (ETFE), ein mit Hil-
fe einer Terkomponente wie beispielsweise
Propen, Hexafluorpropen, Vinylfluorid oder Vi-
nylidenfluorid modifiziertes ETFE (beispielswei-
se EFEP), ein Ethylen-Chlortrifluorethylen-Copoly-
mer (E-CTFE), ein Polychlortrifluorethylen (PCT-
FE), ein Chlortrifluorethylen-Perfluoralkylvinylether-
Tetrafluorethylen-Copolymer (CPT), ein Tetrafluor-
ethylen-Hexafluorpropen-Copolymer (FEP) oder ein
Tetrafluorethylen- Perfluoralkylvinylether-Copolymer
(PFA) sein. In Frage kommen auch Copolymere
auf Basis von Vinylidenfluorid, die bis zu 40 Gew.-
% andere Monomere aufweisen wie beispielsweise
Trifluorethylen, Chlortrifluorethylen, Ethylen, Propen
und Hexafluorpropen.

[0035] Eventuell vorhandene Sperrschichten kön-
nen beispielsweise aus Ethylen-Vinylalkohol- Copo-
lymeren (EVOH), Polyethylennaphthalat, Polybuty-
lennaphthalat oder Polyphenylensulfid (PPS) beste-
hen.

[0036] Die erste und die zweite elektrisch leitfähige
Schicht bestehen vorteilhaft aus der gleichen Form-
masse. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass ei-
ne gute Schichtenhaftung erzielt werden kann. Es
können aber auch unterschiedliche Formmassen ver-
wendet werden unter der Voraussetzung, dass diese
gut aufeinander haften.

[0037] Die elektrische Leitfähigkeit der Kunststoff-
formmasse wird auf bekannte Weise erreicht, bei-
spielsweise durch Zusatz von Leitfähigkeitsruß, Gra-
phitpulver und/oder Graphitfibrillen (Carbon Nanotu-
bes). Der spezifische Durchgangswiderstand dieser
Kunststoffformmasse liegt im Bereich von 10–3 bis
1010 Ωm, vorzugsweise im Bereich von 10–2 bis 108

Ωm, besonders bevorzugt im Bereich von 10–1 bis 107

Ωm und insbesondere bevorzugt im Bereich von 100

bis 106 Ωm, wobei im Bereich von 104 Ωm und dar-
über nach DIN IEC 60093 und im Bereich unterhalb
von 104 Ωm nach EN ISO 3915 gemessen wird.

[0038] Zur Verbesserung der elektrischen Leitfähig-
keit bzw. zur Absenkung der Perkolationsschwelle
kann die leitfähige Kunststoffformmasse darüber hin-
aus ein Salz mit einem nichtmetallischen Kation, ein
Dispergiermittel auf Basis von Estern oder Amiden
oder eine Mischung aus beiden enthalten. Geeignete
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Salze mit nichtmetallischem Kation, Dispergiermittel
auf Basis von Estern oder Amiden sowie deren Ein-
satzmengen sind in der deutschen Patentanmeldung
mit dem Anmeldeaktenzeichen 102 01 0043470.1
vom 05.11.2010 offenbart; der diesbezügliche Offen-
barungsgehalt dieser Patentanmeldung ist Bestand-
teil der Offenbarung der vorliegenden Patentanmel-
dung.

[0039] In vielen Anwendungsfällen, beispielsweise
bei Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeugsystemen, ist die
zur Verfügung stehende Spannung nicht konstant.
Trotzdem muss bei einer niedrigen Spannung die
nötige Aufheizleistung gewährleistet sein. Bei ho-
hen Spannungen darf hingegen die maximal zulässi-
ge Temperatur nicht überschritten werden. Die elek-
trisch leitfähige Formmasse ist daher vorzugswei-
se so ausgelegt, dass sie einen PTC-Effekt („posi-
tive temperature coefficient“) aufweist. Mit steigen-
der Temperatur erhöht sich hierbei der Widerstand
der Formmasse. Dieser Effekt ergibt sich insbeson-
dere bei Verwendung von Leitfähigkeitsruß und/oder
Graphit als leitfähiges Additiv. Der Effekt stellt ei-
ne immanente Sicherheit dar, da er bei steigender
Spannung einer übermäßigen Temperaturerhöhung
der Leitung entgegenwirkt. Dies ist wichtig, um nicht
über einen Zündpunkt, einen Flammpunkt oder ei-
ne Zersetzungstemperatur des zu transportierenden
Mediums zu geraten oder das Leitungsmaterial selbst
nicht thermisch zu schädigen.

[0040] Das erfindungsgemäße Verfahren besitzt ei-
nen weiteren entscheidenden Vorteil. Nach dem Ver-
fahrensschritt a) kann die Leitfähigkeit der ersten
elektrisch leitfähigen Schicht gemessen werden. Je
nach Leitfähigkeit dieser Schicht kann im Verfahrens-
schritt d) die Dicke der zweiten elektrisch leitfähi-
gen Schicht variiert werden, um die für das Erwär-
men notwendige Leitfähigkeit des Rohres zu erlan-
gen. Damit können Änderungen in der Leitfähigkeit
der Formmasse, die nicht auszuschließen sind, und
die beispielsweise von Unterschieden in der einge-
setzten Rußpartie oder Dosierschwankungen bei der
Compoundierung herrühren, ausgeglichen werden.
Die Leitfähigkeit des Systems nimmt mit zunehmen-
der Dicke der leitfähigen Schichten zu. Eine weitere
Möglichkeit, die Leitfähigkeit des Systems zu ändern,
besteht in der Variation des Stromleiterabstandes.

[0041] Durch die erfindungsgemäß geringe Dicke
der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht zeichnen
sich nach Durchführung des Schrittes d) die Strom-
leiter auf der Rohroberfläche durch einen Wellenberg
deutlich ab. Dabei handelt es sich um einen gewollten
und nicht etwa zufälligen Effekt. Die Lage der Leiter
ist damit leicht zu bestimmen. Sie können dann an
den Stellen, an denen sie kontaktiert werden müssen,
um sie über eine Kupplung mit Strom zu versorgen,
leicht detektiert und freigelegt werden. Die Differenz
zwischen Wellenberg und Wellental beträgt vorzugs-

weise 0,1 bis 1,2 mm, besonders bevorzugt 0,2 bis 0,
8 mm und insbesondere bevorzugt 0,3 bis 0,5 mm.

[0042] Diese wellenförmige Kontur besitzt weitere
Vorteile. Sie dient in einer Ausführungsform dem
Formschluss für noch anzubringende Anbindungs-
konturen. Wenn im Verfahrensschritt e) eine äuße-
re Ummantelung aus einer elektrisch isolierenden
Formmasse über einen Querspritzkopf aufgebracht
wird, ist diese durch die Kontur auch ohne Vorlie-
gen einer Schichtenhaftung fixiert. Auf diese Weise
kann die äußere Ummantelung an den Stellen, an de-
nen die Stromleiter anschließend freigelegt und kon-
taktiert werden müssen, leicht entfernt werden. Um
dies weiter zu erleichtern, kann die äußere Umman-
telung zumindest an den entsprechenden Stellen ein-
gekerbt oder perforiert sein, so dass durch leichtes
Einschneiden ein Ein- bzw. Durchreißen und Abzie-
hen der Schicht möglich ist. Eine entsprechende Aus-
führungsform ist in der Fig. 1 dargestellt. Dort fol-
gen eine elektrisch isolierende Innenschicht 1, eine
erste elektrisch leitfähige Schicht 2, eine zweite elek-
trisch leitfähige Schicht 3 und eine äußere Umman-
telung 4 direkt aufeinander. Die äußere Ummante-
lung 4 kann beispielsweise über einen Querspritzkopf
im Schlauchverfahren aufgebracht werden; die Vor-
gehensweise ist dem einschlägigen Fachmann wohl-
bekannt. Die Adhäsion zwischen der Schicht 3 und
der Ummantelung 4 kann gegebenenfalls gering sein
oder auch ganz fehlen; der Formschluss bewirkt ei-
ne ausreichende Fixierung. In die beiden elektrisch
leitfähigen Schichten 2 und 3 ist ein spiralig aufgewi-
ckeltes Leiterpaar 5 und 6 eingebettet, das im Betrieb
eine entgegengesetzte Polung besitzt. In der Fig. 2
schließt sich an die äußere Ummantelung 4 noch eine
weitere äußere Ummantelung 7 an, die beispielswei-
se über einen Querspritzkopf aufgebracht und über
einen Wellrohrabzug ausgeformt wird. Die Wellen-
berge der Ummantelung 7 brauchen nicht die glei-
che Lage und insbesondere auch nicht den gleichen
Abstand voneinander zu haben wie die Wellenberge
der Ummantelung 4. Ein anderer Fall ist in der Fig. 3
dargestellt; dort wird die äußere Ummantelung 4 mit-
tels Druckverfahren aufgebracht, woraus eine glatte
Oberfläche resultiert. Hieran schließt sich noch eine
weitere äußere Ummantelung 7 an, für die das Glei-
che gilt wie bei der Ausführung gemäß Fig. 2.

[0043] In einer weiteren Ausführungsform können
die entstehenden Wellenberge als „Stützpunkte“ für
ein übergestülptes glattes Rohr oder Wellrohr die-
nen; die Fixierung dieser äußeren Ummantelung er-
folgt dann durch Kraftschluss. Die hierbei entstehen-
den Zwischenräume, insbesondere in den Wellentä-
lern, enthalten isolierende Luft oder generell einge-
schlossenes Isolationsgas und ermöglichen gleich-
zeitig eine schneckenförmige Zirkulation des einge-
schlossenen Gases, so dass eine gleichmäßige Tem-
perierung der Leitung durch den radialen und axialen
Gasaustausch realisiert wird. Durch die nicht verfüll-
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ten Wellentäler erzielt man gleichzeitig eine Materi-
al- und damit auch Gewichtseinsparung. Ein überge-
stülptes Rohr kann auch aufgeschrumpft werden; es
ist dann zusätzlich durch Formschluss fixiert.

[0044] In allen diesen Ausführungsformen kann die
äußere Ummantelung entweder aus kompaktem Ma-
terial oder aus geschäumtem Material bestehen. Bei
der Variante mit geschäumtem Material ist die äußere
Ummantelung vorzugsweise geschlossenporig. Sie
kann zusätzlich mit einer dünnen Deckschicht bzw.
Deckhaut umhüllt sein; dies ist insbesondere dann
sinnvoll, wenn die äußere Ummantelung aus offenpo-
rigem Schaum besteht, um eine Aufnahme von Was-
ser, Öl, Schmutz oder dergleichen in die Struktur zu
vermeiden. Geeignete Materialien sind beispielswei-
se Formmassen auf Basis von Polyamiden, Polyole-
finen, Fluorpolymeren oder Polyurethan sowie ther-
moplastische Elastomere.

[0045] Die anspruchsgemäße Leitung ist einfach
herzustellen und einfach zu konfektionieren und zu
installieren. Sie weist darüber hinaus den Vorteil
auf, dass ein Abfallen der Heizleistung über die Le-
bensdauer hinweg wirkungsvoll unterbunden werden
kann.

[0046] Gegenstand der Erfindung ist auch das nach
dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte be-
heizbare Leitungsrohr sowie dessen Verwendung zur
Herstellung einer SCR-Leitung, einer Leitung für Die-
selkraftstoff oder einer Leitung für Brennstoffzellen-
systeme. Hierzu muss das Leitungsrohr noch kon-
fektioniert werden, das heißt zu einer vollständig
funktionsfähigen Leitung vervollständigt werden, bei-
spielsweise durch Anbringen von Verbindungsele-
menten, Konnektoren, Clipsen, Haltern, Kabeln, Ste-
ckern oder Dichtringen sowie durch Thermoformen
der Leitung, um der Leitung eine konstruktiv vorge-
gebene, räumlich gewundene Form zu verleihen.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Herstellung eines beheizbaren
Leitungsrohres, das folgende Schritte enthält:
a) Ein zweischichtiges Rohr mit einer elektrisch isolie-
renden Innenschicht und einer ersten elektrisch leit-
fähigen Schicht wird extrudiert,
b) mindestens zwei Stromleiter werden um die erste
elektrisch leitfähige Schicht spiralig gewickelt,
d) eine zweite Schicht aus einer elektrisch leitfähigen
Formmasse wird durch Extrusion aufgebracht, wobei
die Dicke dieser Schicht 0,1 bis 1,5 mm beträgt,
e) eine äußere Ummantelung aus einem elektrisch
isolierenden Kunststoffmaterial wird aufgebracht.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den Schritten b) und d) fol-
gender Schritt durchgeführt wird:
c) die erste elektrisch leitfähige Schicht mit den auf-
gewickelten Stromleitern wird erhitzt, so dass sie an
der Oberfläche erweicht und die Stromleiter einge-
drückt und eingebunden werden.

3.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elek-
trisch isolierende Innenschicht einschichtig ist oder
aus mehreren Subschichten besteht.

4.    Verfahren gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stromleiter Drähte, Litzen oder Bänder sind.

5.    Verfahren gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stromleiter eine Dicke im Bereich von 0,1 bis 2 mm
besitzen.

6.    Verfahren gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach
Durchführung des Schrittes d) sich die Stromleiter auf
der Rohroberfläche durch einen Wellenberg abzeich-
nen.

7.  Verfahren gemäß Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wellenberge 0,1 bis 1,2 mm hoch
sind.

8.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Form-
masse der ersten sowie der zweiten elektrisch leit-
fähigen Schicht Leitfähigkeitsruß, Graphitpulver und/
oder Graphitfibrillen enthält.

9.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Form-
masse der ersten sowie der zweiten elektrisch leitfä-
higen Schicht einen spezifischen Durchgangswider-
stand im Bereich von 10–3 bis 1010 Ωm hat, wobei im
Bereich von 104 Ωm und darüber nach DIN IEC 60093

und im Bereich unterhalb von 104 Ωm nach EN ISO
3915 gemessen wird.

10.  Beheizbares Leitungsrohr, hergestellt gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche.

11.    Verwendung des beheizbaren Leitungsrohrs
gemäß Anspruch 10 zur Herstellung einer SCR-Lei-
tung, einer Leitung für Dieselkraftstoff oder einer Lei-
tung für ein Brennstoffzellensystem.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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